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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Berechnung der
AHV-Rente unter An-
rechnung von Erzie-
hungsgutschriften
Mein Mann hez/e/zf eine AHV-
Pe/rfe samt Znsafzrenfe /i'ir
mzc/z. £r hat fce/nez) Anspn/ch
auf ezzze Pens/o«, da er se/fc-

sfand/^erw/'i'er/d war. Ich Zzzn

seif 79 /a/zren fei/erwerfofä%
zzzzd werde im /a/zr 2000 AHV-
herec/îf/gt, /zaize /edoc/z eben-

/d//s fcei/zerz Ansprach auf eine

Pension. Gemeinsam hahen wir
sechs Xinder gross^ezc/gen, die
/zeizfe ai/e erwachsen sind. Wie
wirken sich die £rzie/zzzn<çs^izf-

schnffen aus? Wie hoch werden

die Renten sein, wenn ich ins
Penfena/ter /comme.

Rentensituation ab 1997
Die 10. AHV-Revision trat an-
fangs 1997 in Kraft, doch

ZV/c/jf zuwarten - jfe/'cft anrufen und starten/
ßezugs(jue//ennac/)we/s dureft:

/legertensfrasse 56 8003 Zurieft
7e/e/on07/467 77 30 7ete/ax 07/467 72 48

48

änderte sich für die bereits
laufenden Renten dadurch
grundsätzlich nichts. Soweit
ich Ihren Angaben entneh-
men kann, sind die Voraus-

Setzungen für einen Antrag
auf vorzeitige Anpassung der
Rente an das neue Recht
nicht erfüllt. Die heutige Ren-
te des Ehemannes samt Zu-
satzrente wird also - vor-
behältlich allfälliger teue-
rungsbedingter Anpassungen

- bis zum Rentenalter der
Ehefrau unverändert ausge-
richtet.

Neuberechnung der Rente
nach Eintritt der Ehefrau
ins Rentenalter
Sie erreichen im Jahr 2000
noch mit 62 Jahren das or-
dentliche Rentenalter. In die-
sem Zeitpunkt wird für jeden
Ehegatten eine individuelle
Rente nach den Bestimmun-
gen der 10. AHV-Revision be-

rechnet. Um die Höhe der
künftigen Renten genau be-

stimmen zu können, müss-
ten die Einkommen von
Mann und Frau vor und
während der Ehe sowie die

Geburtsjahre Ihrer Kinder be-

kannt sein.

Individuelle Renten an-
stelle von Ehepaarrenten
Wichtig ist, dass nicht mehr
eine gemeinsame Ehepaar-
rente ausgerichtet wird, son-
dern dass Sie und Ihr Mann je
eigene Renten erhalten, die
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unterschiedlich hoch sein
können.

Unterschiede ergeben sich
insbesondere aus verschiede-

nen Aufwertungsfaktoren bei
Rentenberechnung in ver-
schiedenen Jahren, aus den
unterschiedlichen Beitrags-
Zeiten für Mann und Frau so-
wie aus individuellen vorehe-
liehen Einkommen und Gut-
Schriften.

Rente des

überlebenden Ehegatten
Nach der 10. AHV-Revision
gibt es für verheiratete Rent-
nerinnen und Rentner
grundsätzlich nur noch indi-
viduelle Einzelrenten. Wenn
ein Ehegatte stirbt, wird die
individuelle Rente des überle-
benden Ehegatten mit einem
Zuschlag von 20 Prozent er-
höht, soweit nicht bereits der

Betrag der Maximalrente er-
reicht wird.

Plafonierung des Gesamt-
anspruches von verheirate-
ten Rentnerinnen und
Rentnern
Mit der 10. AHV-Revision
wurde die AHV zwar weitge-
hend zivilstandsunabhängig
ausgestaltet. Eine wesentliche
Ausnahme bleibt jedoch
durch die Plafonierung der
Renten von Verheirateten be-
stehen. Die beiden Einzelren-
ten von Ehegatten dürfen zu-
sammen nicht mehr als 150%
der maximalen Einzelrente
betragen. Sind sie höher, wer-
den sie anteilmässig auf die-
sen Betrag gekürzt.

Bei der Rente eines überle-
benden Ehegatten entfällt die

Plafonierung und es wird von
der ungekürzten Rente ausge-

gangen.

Schritte der Rentenberech-

nung im Einzelfall
Die wichtigsten Schritte der

Berechnung der Renten der
einzelnen Ehegatten lassen
sich wie folgt zusammen-
fassen:

• Einkommen, die vor der
Ehe erzielt wurden, werden
dem entsprechenden Ehegat-
ten ungeteilt angerechnet
und haben keine Auswirkung
auf die Rente des anderen
Ehegatten.
• Einkommen, die während
der Ehe erzielt wurden, wer-
den nach dem «Splitting»-Sy-
stem unter beiden Ehegatten
je hälftig aufgeteilt und be-
einflussen die Renten beider
Ehegatten.
• Für alle Jahre ab 1948 (Be-

ginn der AHV), in denen Kin-
der unter 16 Jahren grossge-
zogen wurden - also ab dem
Jahr nach Geburt des ersten
bis einschliesslich des ganzen
Jahres, in dem das jüngste
Kind das 16. Altersjahr er-
füllt -, wird je eine Erzie-

hungsgutschrift angerechnet.
• Ab 1997 kann für die Be-

treuung pflegebedürftiger
Angehöriger im gleichen
Haushalt eine Betreuungsgut-
schrift beantragt werden.
• Erziehungs- und Betreu-
ungsgutschriften können im
gleichenJahr nicht kumuliert
werden und werden für AI-
leinstehende voll und für
Verheiratete je hälftig ange-
rechnet.

Zusammenfassung und
Hinweise
Die vorstehenden Aus-

führungen zeigen, dass es

aufgrund der zur Verfügung
stehenden Unterlagen nicht
möglich ist, verbindliche
Aussagen zu Ihrer künftigen
Rente zu machen.
Immerhin kann ich bestäti-

gen, dass sich die Erziehung
Ihrer sechs Kinder durch Er-

Ziehungsgutschriften für ent-
sprechend viele Jahre auf Ih-
re Renten auswirken werden.
Da die Neuberechnung vor
2001 erfolgt, dürften die ef-

fektiven Erziehungsgutschrif-
ten zur Anrechnung gelan-
gen, was in Ihrem Fall günsti-
ger sein dürfte.
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/Iren m/f Mol/iralfonse/eMrom/r /

Fit und beweglich
bei jedem Wetter!
m/f e//?/ach zu öed/enenden und äussere/
fe/se/7 F/'f/iessperäfen ran n//l/n/ff/.
Spez/e/i sfauds/cter.

• TWI/n/ff/ Äraflfra/ner

• n/Wn/ff/ Ergometer

• 7iWn/ff/ Sfepper

• n//l/n/ff/ flude/geräfe

• n/il/n/ff/ faufeänder



Im weiteren beeinflussen die
Erwerbseinkommen der Frau

die Renten der beiden Ehe-

gatten positiv. Die voreheli-
chen Einkommen der Frau
werden allein der Frau zuge-
rechnet, während aufgrund
des Splittings die während
der Ehe erworbenen Einkorn-
men je hälftig Mann und
Frau angerechnet werden.

Splitting bei Renten
geschiedener Frauen
leb fei« geschieden und beziehe

seit 2 /uhren eine Rente der

AHV. Aufgrund der FCurzin/br-

mafion über die 1 0. AHV-Revi-
sion («Zeitlupe 9/96, S.46 f./
möchte ich wissen, ob dus SpZzl-

ting auch bei Scheidung vor
1997 angewendet wird oder ob

ich da/rir bis 2001 warten

muss, wie mir die AHV-Zweig-
ste/Ze mitgefei/t hat.

Ihre Frage dürfte auf einem
Missverständnis beruhen, das

ich in der Folge zu klären ver-
suche.

• Tatsächlich ist es so, dass
das Splitting im allgemeinen
bei allen Renten, die ab 1997
neu berechnet werden, ange-
wendet wird, auch wenn die
Scheidung vor 1997 erfolgt
ist.

• Für die bei Inkrafttreten
der 10. AHV-Revision bereits
laufenden Renten gelten be-
sondere Regeln, die in der
Kurzübersicht unter «Was ge-
schieht mit den bereits lau-
fenden Renten?» zusammen-
gefasst und in «Zeitlupe»
10/96, S. 46 näher dargestellt
sind.

• Da Sie schon heute eine
AHV-Rente beziehen und -
soweit ich aufgrund Ihrer An-
gaben beurteilen kann - die

Voraussetzungen für eine

vorzeitige Neuberechnung
nicht erfüllt sind, wird Ihre
Rente grundsätzlich auf 2001

dem neuen Recht unterstellt.
Eine frühere Neuberechnung

könnte sich allenfalls beim
Tod des geschiedenen Man-
nes ergeben.

Gerne hoffe ich, mit die-
sen Ausführungen zur Klä-

rung beitragen zu können.
Die Antwort Ihrer AHV-
Zweigstelle steht in keinem
Widerspruch zu meinen Aus-

führungen und ist richtig.

Dr. zur. RudoZf Thor

Recht
Wenn die Rente pas-
siv vererblich ist...

Die .gesamte Rente, die ich mei-

ner .geschiedenen Rrau gemäss
einer mzlndZzcZzen Vereinbarung
bezahZen mass, wird awsdräcZc-

Zieh aZs Genugtaangsrente ge-
mäss Arl/ZceZ 151 Abs. 2 des

ZGB aasgerichtet. Was erwartet

nun meine zweite Rrau bei mei-

nem AbZeberz? Ich erhieZt bei

meiner Scheidung den Bescheid,
sie musse bis zum AbZeben mei-

ner geschiedenen Rrau «meine»

Rentenzahlungen fortsetzen.
Dies wiii mir nicht in den Kopf
hat doch meine /etzige Rhe/rau
dazu nie ihre Zustimmung
gegeben.

Aus Ihren Ausführungen er-

gibt sich, dass Sie die Antwort
auf Ihre Frage schon wissen.
Die Auskunft, die Ihnen das

Gericht anlässlich der Schei-

dung gegeben hat, ist richtig.
Wenn der Unterhaltsbeitrag
passiv vererblich ist, so be-
deutet dies, dass nach Ihrem
Ableben Ihre Erben die Un-
terhaltspflicht übernehmen
müssen. Ihre jetzige Ehefrau
wird Ihre Erbin sein, allenfalls
zusammen mit allfälligen
Nachkommen. Da die Unter-
haltspflicht passiv, aber nicht
aktiv vererblich ist, dauert sie

bis zum Ableben Ihrer ge-
schiedenen Frau.

Bestelltalon
Ja, ich möchte über die 10. AHV-
Revision Bescheid wissen.

Bitte senden Sie mir den neuen
Zeitlupe-Ratgeber zum Preis von Fr. 9.80
(inkl. MwSt. und Versand kosten).

Name Vorname

Strasse/Nr. PLZ/Ort
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Bitte in Blockschrift schreiben und Talon senden an:

Zeitlupe, AHV-Ratgeber, Postfach 642, 8027 Zürich
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